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Referenz/Aktenzeichen: OWSTK.5705
Unser Zeichen: ks

Sarnen, 11. März 2026


Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (Massnahmen Kostendämfungspaket 2 – Leistungen Krankenversicherung);
Stellungnahme.


Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Für die Einladung zur Stellungnahme zur Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (Massnahmen Kostendämfungspaket 2 – Leistungen Krankenversicherung) danken wir Ihnen.

Der Kanton Obwalden lehnt die Vorlage in der aktuellen Fassung ab. Wir sind der Ansicht, dass es sich bei der vorgeschlagenen Einschränkung der Kantone bei der Festlegung der Referenztarife eher kostensteigernd als kostendämpfend wirken werden – sowohl für die Kantone als auch für die Versicherer. Der Kanton Obwalden hat die Referenztarife bisher auf dem günstigsten Tarif des entsprechenden Leistungsangebotes auf der Spitalliste festgelegt. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und war kostendämpfend, weil allfällige Differenzen zum Standorttarif zulasten von Zusatzversicherungen (allg. Abteilung ganze Schweiz) oder dem Patienten/der Patientin als Selbstzahler abgerechnet wurden. Die Empfehlungen der GDK lauten auf einen gewichteten Tarif je Leistungsangebot. Die vorgeschlagene Verordnungsänderung soll den höchsten Tarif vorschreiben. Dies führt unweigerlich zu einer Kostensteigerung für den Kanton und setzt falsche Anreize für die Leistungserbringer. Es handelt sich um eine Umkehr der heutigen Praxis.

Zu den übrigen Punkten der Vorlage schliessen wir uns der Stellungnahme der GDK vom 11. Januar 2026 (in der Beilage) an.

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse



Christoph Amstad
Regierungsrat


Beilage:
- Stellungnahme der GDK vom 11. Januar 2026


Kopie an:
· Kantonale Mitglieder der Bundesversammlung
· Gesundheitsamt
· Staatskanzlei
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